
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reglement über die Abgabe eines Wanderpreises an 
die Verbandssektionen beim Bezirksverbandschiessen 

 
1. Der Wanderpreis, gekauft vom Bezirksschützenverband Muri, ist für das Bezirks-

verbandschiessen bestimmt, und kann nur von einer Verbandssektion gewonnen 
werden. 

  

2. Der Verein mit dem höchsten Sektionsresultat am Bezirksverbandschiessen ge-
winnt den Wanderpreis für 1 Jahr. 

  

3. Der Wanderpreis bleibt 10 Jahre im Umlauf. 
 

4. Der Verein, welcher den Wanderpreis innert 10 Jahren am meisten gewonnen 
hat, wird endgültiger Gewinner. Bei Sieggleichheit entscheidet, wer von den Sie-
gern am meisten 2. Ränge, 3. Ränge, 4. Ränge etc. aufzuweisen hat. Sollten 
dann immer noch 2 Vereine Gleichheit aufweisen, erfolgt die definitive Ausmar-
chung im 11. Jahr. 

  

5. Bis der endgültige Besitzer ermittelt ist, gehört der Wanderpreis dem Bezirks-
schützenverband Muri. 

  

6. Die Gewinner-Sektion soll den Wanderpreis am Bezirksverbandschiessen der je-
weils durchführenden Sektion zurückgeben und zwar mit eingravierter Jahres-
zahl, Punktzahl und dem Namen der Verbandssektion. Die Verbandssektionen 
haben eine einheitliche Gravur auf dem Wanderpreis anzubringen. Zu diesem 
Zwecke kann die dafür bestimmte Platte an Peter Klausner, Eisenwarenhandel, 
Wiliweg 1, 5630 Muri, eingesandt werden. 

  

7. Das Sektionsresultat ergibt sich aus der jeweils gültigen Berechnungsskala für 
das Bezirksverbandschiessen. 

 

Dieses Reglement ersetzt alle bisherigen Bestimmungen. Es wurde an der Delegier-
tenversammlung des Bezirksschützenverbandes Muri vom 09. Februar 2008 geneh-
migt und tritt ab 01.01.2008 in Kraft. 
 
BEZIRKSSCHÜTZENVERBAND  MURI 
 

Der Präsident Guido Furrer 
 
Der RL Administration Gerry Koch 
 
 
Anmerkung 
 

Der jetzige Wanderpreis ist seit 2001 im Umlauf. Er wird erstmals nach dem Bezirksverband-
schiessen 2010 endgültig nach den Bestimmungen dieses Reglements abgegeben. 


